
Betreff: WG: Bebauungsplan "Wäldchenloch"

Von: "Wilke, Matthias" <Matthias.Wilke@budenheim.de>

Datum: 09.07.2018 09:45

An: "Becker, Rainer" <Rainer.Becker@budenheim.de>, "Kind, Markus"

<Markus.Kind@budenheim.de>, "Trexler, Pierre" <ptrexler@gemeindewerke-

budenheim.de>, Eis, Stephen (Büro D + P) (eis@doerhoefer-planung.de)

<eis@doerhoefer-planung.de>, Peter Dörhöfer (dp@doerhoefer-planung.de)

<dp@doerhoefer-planung.de>, "Seel, Wolfgang" <Wolfgang.Seel@budenheim.de>

Immer mal was Neues…

z. K.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:

gez. Wilke

Matthias Wilke

Gemeindeverwaltung Budenheim

Berliner Straße 3

55257 Budenheim

Tel.-Nr.:            06139/299-125

Fax-Nr.:            06139/299-301

E-Mail:  matthias.wilke@budenheim.de

Von: Schindler, Thomas (GDKE) [mailto:thomas.schindler@gdke.rlp.de]

Gesendet: Montag, 9. Juli 2018 09:33

An: Wilke, Matthias

Betreff: Bebauungsplan "Wäldchenloch"

Bebauungsplan "Wäldchenloch"

Ihr Zeichen:              610-13.079

Ihr Schreiben vom: 28.06.2018

Sehr geehrter Herr Wilke,

unter Bezugnahme auf das im Betreff angeführte Vorhaben teilen wir Ihnen mit, Plangebiet

fossilführende Schichten (Tertiär, Wiesbaden-Formation, ca. 25 Millionen Jahre alt) bekannt

sind. Wir sind deshalb am weiteren Verfahren zu beteiligen. Der Beginn jeglicher Erdarbeiten ist

rechtzeitig (mindestens vier Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während der

Arbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht dokumentiert

bzw. geborgen werden können. Es ist mit geringfügigen Beeinträchtigung der laufenden

Arbeiten zu rechnen. Im Falle größerer Bergungen werden notwendige Absprachen mit den

örtlich beauftragten Erdbauunternehmen getroffen.

Etwa zu Tage kommende Fossilfunde etc. unterliegen prinzipiell gemäß §§ 16-21 des

Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles

Erbe, Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, Niederberger Höhe 1,

56077 Koblenz, Tel.: 0261-6675-3033, Fax 0261-6675-3010.

Weiterhin weisen wir auf die Notwendigkeit des Abschlusses eines Vereinbarung - mindestens

12 Wochen vor Baubeginn - zur Regelung der finanziellen Beteiligung des Vorhabenträgers hin
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(§21 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz sowie Verwaltungs-Verordnung zu diesem Paragrafen).

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Erdgeschichte. Gesonderte

Stellungnahmen der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Mainz und der Direktion

Landesdenkmalpflege bleiben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

--

Dr. Thomas Schindler

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Direktion Landesarchäologie

-Erdgeschichte-

GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE

RHEINLAND-PFALZ

Niederberger Höhe 1

D-56077 Koblenz

Telefon 0261 6675-3033

Mobil 01520-9094347

Telefax 0261 6675-3010

thomas.schindler@gdke.rlp.de

www.gdke.rlp.de

Abonnieren Sie den aktuellen GDKE-Newsle�er, die Anmeldung finden Sie hier:

newsle�er.gdke-rlp.de
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